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Textgegenüberstellung 

geltende Fassung vorgeschlagene Fassung
§ 1. (1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird eine Bun-

deswettbewerbsbehörde mit dem Ziel eingerichtet, funktionierenden Wettbewerb 
und eine die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht und den Zusammenhang 
mit Entscheidungen der Regulatoren (§ 4 Abs. 2) wahrende Anwendung des 
KartG 1988 BGBl. Nr. 600/1988 sicherzustellen. 

§ 1. (1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird eine Bun-
deswettbewerbsbehörde mit dem Ziel eingerichtet, 
 a) funktionierenden Wettbewerb sicherzustellen und Wettbewerbsverzer-

rungen oder -beschränkungen im Sinne des KartG 2005, BGBl. XXX, 
oder der Europäischen Wettbewerbsregeln (§ 4) in Einzelfällen entge-
genzutreten sowie 

 b) eine die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht und den Zusam-
menhang mit Entscheidungen der Regulatoren (§ 4 Abs. 2) wahrende 
Anwendung des KartG 2005, BGBl. XXX, zu gewährleisten. 

(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde wird vom Generaldirektor für Wettbe-
werb geleitet. Dieser wird im Verhinderungsfall vom Leiter der Geschäftsstelle 
vertreten. Der Generaldirektor für Wettbewerb hat zumindest jährlich eine Ge-
schäftsordnung zu erlassen, in der insbesondere nähere Bestimmungen über die 
Aufgaben des Leiters der Geschäftsstelle zu treffen sind. 

(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde wird vom Generaldirektor für Wettbe-
werb geleitet. Dieser wird im Verhinderungsfall vom Leiter der Geschäftsstelle 
vertreten. Der Generaldirektor für Wettbewerb hat eine Geschäftsordnung zu 
erlassen, in der insbesondere nähere Bestimmungen über die Aufgaben des Leiters 
der Geschäftsstelle zu treffen sind. 

(3) … (3) … 
§ 2. (1) Zur Erreichung ihrer Ziele gemäß § 1 ist die Bundeswettbewerbsbe-

hörde befugt zur: 
 1) Untersuchung von vermuteten Wettbewerbsverzerrungen in Einzelfällen 

sowie ihrer Beseitigung durch Wahrnehmung der der Bundeswettbe-
werbsbehörde in Verfahren vor dem Kartellgericht und Kartelloberge-
richt zukommenden Parteistellung (§ 44 KartG), 

 2) Sicherstellung funktionierenden Wettbewerbs mittels Durchführung der 
Europäischen Wettbewerbsregeln in Österreich (§ 3), 

 3) allgemeinen Untersuchung eines Wirtschaftszweigs, sofern die Umstände 
vermuten lassen, dass der Wettbewerb in dem betreffenden Wirtschafts-
zweig eingeschränkt oder verfälscht ist, 

 4) Leistung von Amtshilfe in Wettbewerbsangelegenheiten gegenüber Kar-
tellgericht, Kartellobergericht, Gerichten und Verwaltungsbehörden ein-
schließlich der Regulatoren sowie des Bundeskartellanwaltes, 

 5) Abgabe von Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der Wirtschaftspoli-
tik, sowie 

§ 2. (1) Zur Erreichung ihrer Ziele gemäß § 1 ist die Bundeswettbewerbsbe-
hörde befugt zur Untersuchung und Bekämpfung vermuteter oder drohender 
Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen (§ 1) insbesondere durch Aus-
übung der in den folgenden Ziffern genannten Befugnisse: 
 1) Wahrnehmung der der Bundeswettbewerbsbehörde in Verfahren vor dem 

Kartellgericht und Kartellobergericht zukommenden Parteistellung (§ 40 
KartG 2005), 

 2) Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln in Österreich (§ 3), 
 3) allgemeine Untersuchung eines Wirtschaftszweigs, sofern die Umstände 

vermuten lassen, dass der Wettbewerb in dem betreffenden Wirtschafts-
zweig eingeschränkt oder verfälscht ist, 

 4) Leistung von Amtshilfe in Wettbewerbsangelegenheiten gegenüber Kar-
tellgericht, Kartellobergericht, Gerichten und Verwaltungsbehörden ein-
schließlich der Regulatoren sowie des Bundeskartellanwaltes, 

 5) Abgabe von Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der Wirtschaftspoli-
tik sowie 
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 6) Geschäftsführung für die Wettbewerbskommission (§ 16).  6) Geschäftsführung für die Wettbewerbskommission (§ 16). 
(2) … (2) … 
(3) … (3) … 
§ 3. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde (§ 1) ist, soweit nicht gemäß Abs. 2 

die Zuständigkeit des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit oder der Gerich-
te gegeben ist, die für die Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln 
(§ 4 Abs. 1) zuständige österreichische Behörde. Es obliegt ihr dabei insbesonde-
re die Unterstützung der und das Zusammenwirken mit der Europäischen Kom-
mission in den in diesen Rechtsakten genannten Fällen. 

§ 3. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde (§ 1) ist, soweit nicht gemäß Abs. 2 
die Zuständigkeit des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit oder der Gerichte 
gegeben ist, die für die Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln (§ 4 
Abs. 1) zuständige österreichische Behörde. Es obliegt ihr dabei insbesondere die 
Unterstützung der Europäischen Kommission sowie das Zusammenwirken mit der 
Europäischen Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten in 
den in diesen Rechtsakten genannten Fällen. Die Bundeswettbewerbsbehörde 
kann gegenüber der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaa-
ten Verpflichtungen eingehen, die der Durchführung der Bestimmungen der Ver-
ordnung 1/2003 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrages 
niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. Nr. L 1 vom 04.01.2003 S. 1ff dienen; 
dies gilt insbesondere mit Beziehung auf die Einhaltung von Regeln über den 
Schutz von Antragstellern, die den Rechtsvorteil eines Kronzeugenprogramms 
beansprucht haben. 

(2) … (2) … 
(3) … (3) … 
§ 4. (1) Unter Europäischen Wettbewerbsregeln im Sinne dieses Bundesge-

setzes sind die Art. 81 bis 86 EG und die Art. 65 und 66 EGKS sowie die zur 
Durchführung dieser Bestimmungen erlassenen Verordnungen, Richtlinien und 
Entscheidungen zu verstehen, insbesondere: 
 1) Verordnung (EWG) Nr. 17/62 - Durchführungsverordnung zu Art. 85 

und 86 EG, 
 2) die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 über die Kontrolle von Unterneh-

menszusammenschlüssen, 
 3) die Verordnung Nr. 1017/68, Verordnung Nr. 4056/86, Verordnung 

Nr. 3975/87 und 
 4) die allgemeinen Entscheidungen im Bereich Kohle und Stahl (Entschei-

dung Nr. 26/54, Entscheidung Nr. 715/78, Entscheidung Nr. 379/84). 

§ 4. (1) Unter Europäischen Wettbewerbsregeln im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind die Art. 81 bis 86 EG sowie die zur Durchführung dieser Bestimmun-
gen erlassenen Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen zu verstehen. 

(2) ... (2) … 
§ 5. … § 5. … 
§ 6. Der Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde .... § 6. Der Generaldirektor für Wettbewerb … 
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§ 7. … § 7. … 
§ 8. … § 8. … 
§ 9. … § 9. … 
§ 10. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben notwendig 

ist und dem keine gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen, ist 
die Bundeswettbewerbsbehörde berechtigt, unter Bedachtnahme auf schutzwürdi-
ge Geheimhaltungsinteressen im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, dem Kartellgericht, dem Kartellobergericht, dem Bundeskartellan-
walt, der Wettbewerbskommission, der Europäischen Kommission, Wettbe-
werbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Regula-
toren sämtliche Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu über-
mitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die Bundeswettbe-
werbsbehörde übermittelt unverbindliche Verbandsempfehlungen der Wirt-
schaftskammer Österreich, der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte und 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern. 

§ 10. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben notwendig 
ist und dem keine gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen, ist 
die Bundeswettbewerbsbehörde berechtigt, unter Bedachtnahme auf schutzwürdi-
ge Geheimhaltungsinteressen im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, dem Kartellgericht, dem Kartellobergericht, dem Bundeskartellan-
walt, der Wettbewerbskommission, der Europäischen Kommission, Wettbewerbs-
behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Regulatoren 
sämtliche Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu übermitteln, 
die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Sie ist weiters berechtigt, den 
Bundeskartellanwalt, die Wettbewerbskommission, die Europäische Kommission, 
die Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
die Regulatoren um die Erteilung von Auskünften sowie die Abgabe von Stel-
lungnahmen zu ersuchen. Sie ist zu diesem Zweck befugt, den genannten Stellen 
nach den Vorschriften des ersten Satzes sämtliche Informationen zur Kenntnis zu 
bringen und Unterlagen zu übermitteln, die diese dafür benötigen. 

(2) … (2) … 
(3) … (3) … 
(4) … (4) … 
(5) Beabsichtigt die Bundeswettbewerbsbehörde, insbesondere wegen Modi-

fikationen des ursprünglichen Zusammenschlussvorhabens, die dessen nunmehri-
ge Vereinbarkeit mit dem KartG sicherstellen, 
 a) die Erklärung abzugeben, dass sie einen Antrag nach § 42b KartG 

nicht stellen wird, oder 
 b) einen nach § 42b KartG gestellten Antrag zurückzuziehen, 

so hat die Bundeswettbewerbsbehörde dem Bundeskartellanwalt – und, 
hat sie eine Empfehlung im Sinne des § 17 abgegeben, der Wettbewerbs-
kommission - Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Beabsichtigt die Bundeswettbewerbsbehörde, insbesondere wegen Modi-
fikationen des ursprünglichen Zusammenschlussvorhabens, die dessen nunmehri-
ge Vereinbarkeit mit dem KartG sicherstellen, 
 a) die Erklärung abzugeben, dass sie einen Antrag nach § 11 KartG  2005 

nicht stellen wird, oder 
 b) einen nach § 11 KartG 2005 gestellten Antrag zurückzuziehen, 

so hat die Bundeswettbewerbsbehörde dem Bundeskartellanwalt – und, 
hat sie eine Empfehlung im Sinne des § 17 abgegeben, der Wettbewerbs-
kommission - Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 (6) Die Bundeswettbewerbsbehörde trägt Sorge dafür, dass dem Bundeskar-
tellanwalt eine Zusammenschlussanmeldung am Tag ihres Einlangens übermittelt 
wird. 

 Anmeldegebühren 
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§ 10a. (1) Für Zusammenschlussanmeldungen (§ 9 KartG 2005) ist eine Pau-
schalgebühr in der Höhe von € 1.500 zu entrichten. Die zulässigen Entrichtungsar-
ten sind von der Bundeswettbewerbsbehörde nach Maßgabe der vorhandenen 
technisch-organisatorischen Voraussetzungen festzulegen und auf der Website der 
Bundeswettbewerbsbehörde bekannt zu machen. 

 (2) Die Anmeldung ist unter Anwendung des AVG als unzulässig zurückzu-
weisen, wenn sie trotz Aufforderung zur Verbesserung nicht ordnungsgemäß 
vergebührt wurde. Hiervon ist der Bundeskartellanwalt unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen. 

 Bekanntmachungen 
§ 10b. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde kommt ihren in den §§ 10 Abs. 3, 

11 Abs. 2 und 15 KartG 2005 festgelegten Bekanntmachungspflichten im Zu-
sammenschlussverfahren durch Bekanntmachung auf ihrer Website nach. 

 (2) Die Bundeswettbewerbsbehörde hat unter Bedachtnahme auf schutzwür-
dige Geheimhaltungsinteressen im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, auf ihrer Website bekanntzumachen, dass sie einen Antrag gemäß 
§§ 26, 27 und 28 KartG 2005 an das Kartellgericht gestellt hat. Diese Bekanntma-
chung kann die Namen des oder der betroffenen Unternehmen und in kurzer Form 
die Art der vermuteten Zuwiderhandlung und den betroffenen Geschäftszweig 
enthalten. 

 (3) Die Bundeswettbewerbsbehörde informiert über die Entscheidungen, die 
die Kartellgerichte erlassen haben, nach deren Erscheinen im Rechtsinformations-
system des Bundes. 

§ 11. (1) … § 11. (1) … 
(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist befugt, sich unter sinngemäßer An-

wendung des AVG, BGBl. Nr. 51/1991, Sachverständiger zu bedienen sowie 
Zeugen und Beteiligte heranzuziehen. Die §§ 7, 13 – 16, 18, 45 Abs. 1 und 2, 46, 
47, 74 Abs 1, 75 Abs. 1 und 2 sowie die Abschnitte 4 und 5 des I. Teiles des 
AVG sind anzuwenden. 

(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist befugt, sich unter sinngemäßer An-
wendung des AVG, BGBl. Nr. 51/1991, Sachverständiger zu bedienen sowie 
Zeugen und Beteiligte heranzuziehen. Die §§ 7, 9 bis 16, 18 bis 20, 45 Abs. 1 und 
2, 46 bis 51, 54, 55, 74 Abs. 1, 75 Abs. 1 und 2 sowie die Abschnitte 4, 5 und 6 
des I. Teiles des AVG sind anzuwenden. 

(3) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist desweiteren, soweit dies zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben gemäß diesem Bundesgesetz erforderlich ist, über 
Abs. 2 hinausgehend befugt: 

von Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen die Erteilung von 
Auskünften innerhalb einer jeweils zu setzenden, angemessenen Frist anzufor-
dern, 

(3) Die Bundeswettbewerbsbehörde kann gegenüber Unternehmern oder Un-
ternehmervereinigungen, die ihre nicht führende Mitwirkung an einer Zuwider-
handlung gegen § 1 KartG 2005 oder Art. 81 Abs. 1 EG eingestellt und zwecks 
vollständiger Aufklärung des Sachverhaltes mit der Bundeswettbewerbsbehörde, 
bevor diese von dem Sachverhalt erfahren hat, uneingeschränkt und zügig zu-
sammengearbeitet haben, davon Abstand nehmen, die Verhängung einer Geldbuße 
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geschäftliche Unterlagen, gleich in welcher Form diese vorliegen, einzuse-
hen und zu prüfen oder durch geeignete Sachverständige einsehen und prüfen zu 
lassen, Abschriften und Auszüge der Unterlagen anzufertigen sowie 

vor Ort alle für die Durchführung von Ermittlungshandlungen erforderlichen 
Auskünfte zu verlangen. 

zu beantragen. Hat die Bundeswettbewerbsbehörde von dem Sachverhalt bereits 
erfahren, kann sie bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen eine geminderte 
Geldbuße beantragen. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat den Bundeskartellan-
walt von dieser Vorgangsweise zu benachrichtigen. 

(4) Die Inhaber der Unternehmen und deren Vertreter, bei juristischen Per-
sonen und teilrechtsfähigen Personengesellschaften die nach Gesetz oder Satzung 
zur Vertretung berufenen Personen, sind – außer sie setzen sich dadurch der Ge-
fahr strafgerichtlicher Verfolgung aus - verpflichtet, die verlangten Auskünfte 
(Abs. 3 Z 1 und 3) zu erteilen. Dies gilt auch für die Vorlage der geschäftlichen 
Unterlagen und die Erlaubnis zu ihrer Prüfung sowie das Anfertigen von Ab-
schriften und Auszügen aus diesen Unterlagen. 

(4) Informationen aus dem Netzwerk der Wettbewerbsbehörden infolge eines 
Ersuchens um Kronzeugenbehandlung dürfen nicht als Grundlage für einen An-
trag auf Verhängung einer Geldbuße herangezogen werden. Die Befugnis der 
Bundeswettbewerbsbehörde, Ermittlungen aufgrund von Informationen aus ande-
ren Quellen als dem Netzwerk der Wettbewerbsbehörden einzuleiten und auf 
Grundlage der Ermittlungsergebnisse insbesondere Anträge auf Verhängung einer 
Geldbuße zu stellen, bleibt unberührt. 

(5) … [(5) entfällt] 
 Erteilung von Auskünften und Vorlage von Urkunden 

§ 11a. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist, soweit dies zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben gemäß diesem Bundesgesetz erforderlich ist, über § 11 hinausge-
hend auch befugt: 
 1) von Unternehmern und Unternehmervereinigungen die Erteilung von 

Auskünften innerhalb einer jeweils zu setzenden, angemessenen Frist an-
zufordern, 

 2) geschäftliche Unterlagen, unabhängig davon, in welcher Form diese vor-
liegen, einzusehen und zu prüfen oder durch geeignete Sachverständige 
einsehen und prüfen zu lassen, Abschriften und Auszüge der Unterlagen 
anzufertigen sowie 

 3) vor Ort alle für die Durchführung von Ermittlungshandlungen erforderli-
chen Auskünfte zu verlangen. 

 (2) Die Inhaber der Unternehmen und deren Vertreter, bei juristischen Perso-
nen und teilrechtsfähigen Personengesellschaften die nach Gesetz oder Satzung 
zur Vertretung berufenen Personen, sind - es sei denn sie setzen sich dadurch der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung aus - verpflichtet, die verlangten Auskünfte 
(Abs. 1 Z 1 und 3) zu erteilen. Dies gilt auch für die Vorlage der geschäftlichen 
Unterlagen und die Erlaubnis zu ihrer Prüfung sowie das Anfertigen von Abschrif-
ten und Auszügen aus diesen Unterlagen. 

 (3) Die Erteilung der Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen nach Abs. 1 
kann auch mit Bescheid angeordnet werden. Gegen diesen ist kein ordentliches 
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Rechtsmittel zulässig. Der Bescheid ist von der Bundeswettbewerbsbehörde zu 
vollstrecken. Es gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, BGBl. 
Nr. 53/1991 in der jeweils gültigen Fassung mit der Maßgabe, dass die Zwangs-
mittel nach § 5 Abs. 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 den Betrag von 
3.500 Euro nicht übersteigen dürfen. 

 (4) Wer entgegen einem Bescheid nach Abs. 3 keine, unrichtige, irreführende 
oder unvollständige Auskünfte erteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bundeswettbewerbsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 35.000 Euro zu 
bestrafen. Es gilt das Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr 52/1991 in der je-
weils gültigen Fassung. 

§ 12. (1) Das Kartellgericht hat, wenn dies zur Erlangung von Informationen 
aus geschäftlichen Unterlagen erforderlich ist, auf Antrag der Bundeswettbe-
werbsbehörde bei Vorliegen des begründeten Verdachts 
 1) eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung (§ 34 

KartG),eines Verstoßes gegen das Verbot der Durchführung eines Kar-
tells (§ 18 KartG) oder Zusammenschlusses (§ 42a Abs. 4 KartG) oder 

 2) eines Verstoßes gegen Art. 81 oder 82 EG 
eine Hausdurchsuchung anzuordnen 

§ 12. (1) Das Kartellgericht hat, wenn dies zur Erlangung von Informationen 
aus geschäftlichen Unterlagen erforderlich ist, auf Antrag der Bundeswettbe-
werbsbehörde bei Vorliegen des begründeten Verdachts einer Zuwiderhandlung 
gegen §§ 1, 5 oder 17 KartG 2005, Art 81 oder 82 EG eine Hausdurchsuchung 
anzuordnen. 

(2) Das Kartellgericht hat weiters auf Antrag der Bundeswettbewerbsbehör-
de eine Hausdurchsuchung anzuordnen auf Grund einer Nachprüfungsentschei-
dung der Europäischen Kommission wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen 
die Wettbewerbsregeln. Dem Antrag ist das Original oder eine beglaubigte Aus-
fertigung der Nachprüfungsentscheidung anzuschließen. Das Kartellgericht hat 
neben der Echtheit der Nachprüfungsentscheidung der Europäischen Kommission 
nur zu prüfen, ob die beabsichtigte Durchsuchung nicht willkürlich oder, gemes-
sen am Gegenstand der Nachprüfung, unverhältnismäßig ist. 

(2) Das Kartellgericht hat weiters auf Antrag der Bundeswettbewerbsbehörde 
eine Hausdurchsuchung anzuordnen auf Grund einer Nachprüfungsentscheidung 
der Europäischen Kommission wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die 
Wettbewerbsregeln. Dem Antrag ist das Original oder eine beglaubigte Ausferti-
gung der Nachprüfungsentscheidung anzuschließen. Das Kartellgericht hat neben 
der Echtheit der Nachprüfungsentscheidung der Europäischen Kommission nur zu 
prüfen, ob die beabsichtigte Durchsuchung nicht willkürlich oder, gemessen am 
Gegenstand der Nachprüfung, unverhältnismäßig ist. Im Falle von Nachprüfungen 
nach Art. 21 der Verordnung Nr. 1/2003 gilt der Hausdurchsuchungsbefehl nach 
dem ersten Satz auch als Genehmigung im Sinne des Art. 21 Abs. 3 erster Satz der 
zitierten Verordnung. 

(3) Die Hausdurchsuchung ist vom Vorsitzenden des Kartellgerichts als Ein-
zelrichter im Verfahren außer Streitsachen mit Beschluss anzuordnen. Gegen den 
Beschluss steht ausschließlich das Rechtsmittel des Rekurses offen; dieses hat 
keine aufschiebende Wirkung. Mit der Durchführung der Hausdurchsuchung ist 
die Bundeswettbewerbsbehörde zu beauftragen, die den Hausdurchsuchungsbe-
fehl der in § 11 Abs. 4 genannten Person sogleich oder doch innerhalb von 24 
Stunden zuzustellen hat. 

(3) Die Hausdurchsuchung ist vom Senatsvorsitzenden im Verfahren außer 
Streitsachen mit Beschluss anzuordnen. Gegen den Beschluss steht ausschließlich 
das Rechtsmittel des Rekurses offen; dieses hat keine aufschiebende Wirkung. Mit 
der Durchführung der Hausdurchsuchung ist die Bundeswettbewerbsbehörde zu 
beauftragen, die den Hausdurchsuchungsbefehl der in § 11 Abs. 4 genannten Per-
son sogleich oder doch innerhalb von 24 Stunden zuzustellen hat. 
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(4) … (4) … 
(5) Im Falle einer auf Grund Abs. 1 angeordneten Hausdurchsuchung ist der 

Inhaber des Unternehmens oder dessen Vertreter, bei juristischen Personen und 
teilrechtsfähigen Personengesellschaften die nach dem Gesetz oder Satzung zur 
Vertretung berufene Person zu den Voraussetzungen der Hausdurchsuchung zu 
befragen, es sei denn, dies würde den Ermittlungserfolg wegen Gefahr im Verzug 
gefährden. Will der Inhaber von geschäftlichen Unterlagen deren Durchsuchung 
oder Einsichtnahme bei den eben genannten Hausdurchsuchungen nicht gestatten, 
so sind diese Unterlagen auf geeignete Art und Weise gegen unbefugte Einsicht-
nahme oder Veränderung zu sichern und dem Kartellgericht vorzulegen; zuvor 
dürfen sie nicht durchsucht oder eingesehen werden. Das Kartellgericht hat die 
Unterlagen zu sichten und mit Beschluss des Vorsitzenden als Einzelrichter zu 
entscheiden, ob und in welchem Umfang sie durchsucht, eingesehen und Ab-
schriften und Auszüge daraus angefertigt werden dürfen oder sie dem Inhaber 
zurückzustellen sind. Gegen diesen Beschluss steht ausschließlich das Rechtsmit-
tel des Rekurses offen. Dieses hat keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Unmittelbar vor einer auf Grund von Abs. 1 angeordneten Hausdurchsu-
chung ist derjenige, bei dem die Hausdurchsuchung vorgenommen werden soll, zu 
den Voraussetzungen der Hausdurchsuchung zu befragen, es sei denn, dies würde 
den Ermittlungserfolg wegen Gefahr im Verzug gefährden. Will der Inhaber von 
geschäftlichen Unterlagen deren Durchsuchung oder Einsichtnahme bei den eben 
genannten Hausdurchsuchungen nicht gestatten, so sind diese Unterlagen auf 
geeignete Art und Weise gegen unbefugte Einsichtnahme oder Veränderung zu 
sichern und dem Kartellgericht vorzulegen; zuvor dürfen sie nicht durchsucht oder 
eingesehen werden. Das Kartellgericht hat die Unterlagen zu sichten und mit Be-
schluss des Senatsvorsitzenden zu entscheiden, ob und in welchem Umfang sie 
durchsucht, eingesehen und Abschriften und Auszüge daraus angefertigt werden 
dürfen oder sie dem Inhaber zurückzustellen sind. Gegen diesen Beschluss steht 
ausschließlich das Rechtsmittel des Rekurses offen. Dieses hat keine aufschieben-
de Wirkung. 

§ 13. (1) Sind einem von der Bundeswettbewerbsbehörde beabsichtigten An-
trag auf Einleitung eines kartellgerichtlichen Verfahrens nach § 8a, 25 Abs. 3, 27 
Abs. 3, 30c Abs. 2, 33 Abs. 2, 37, 42a Abs. 5, 42 b Abs. 6, 142 Abs. 1 lit. a, b 
oder 142 Abs. 3 KartG Ermittlungen nach § 11 Abs. 2 bis 5 oder § 12 dieses 
Bundesgesetzes vorausgegangen, ist dem Antragsgegner Gelegenheit zu geben, 
von den Ermittlungsergebnissen Kenntnis und in angemessener Frist Stellung 
dazu zu nehmen. 

§ 13. (1) Sind einem von der Bundeswettbewerbsbehörde beabsichtigten An-
trag auf Einleitung eines kartellgerichtlichen Verfahrens nach § 26, 27 oder 28 
KartG 2005 Ermittlungen nach § 11, 11a oder § 12 dieses Bundesgesetzes voraus-
gegangen, so ist dem Antragsgegner Gelegenheit zu geben, von den Ermittlungs-
ergebnissen Kenntnis und in angemessener Frist Stellung dazu zu nehmen. 

(2) … (2) … 
§ 14. … § 14. … 
§ 15. … § 15. … 
§ 16. (1-5) … § 16. (1-5) … 
(6) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat nach Anhörung der 

Kommission durch Verordnung eine Geschäftsordnung zu erlassen, die insbeson-
dere die Wahl des Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter, die Einberufung, die 
Meinungsbildung und die Arbeitsweise der Kommission in der Vollversammlung 
bzw. in Senaten regelt. Die Beschlüsse der Kommission werden mit Stimmen-
mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den; die Einberufung hat durch den Vorsitzenden zu erfolgen. Dieser hat die 
Kommission einzuberufen, wenn dies zwei oder mehr Mitglieder verlangen. In 

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat nach Anhörung der 
Kommission durch Verordnung eine Geschäftsordnung zu erlassen, die insbeson-
dere die Wahl des Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter, die Einberufung, die 
Meinungsbildung und die Arbeitsweise der Kommission in der Vollversammlung 
bzw. in Senaten regelt. Die Beschlüsse der Kommission werden mit Stimmen-
mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden; 
die Einberufung hat durch den Vorsitzenden zu erfolgen. Dieser hat die Kommis-
sion einzuberufen, wenn dies zwei oder mehr Mitglieder verlangen. In Angele-



- 
 

Angelegenheiten der Zusammenschlusskontrolle (§17) kann jedes Mitglied die 
Einberufung der Wettbewerbskommission verlangen. Der Vorsitzende hat dar-
aufhin binnen einer Woche eine Sitzung anzuberaumen. Auf Verlangen eines 
Kommissionsmitgliedes hat die Kommission eine schriftliche Empfehlung hin-
sichtlich der Stellung eines Antrages auf Prüfung eines angemeldeten Zusammen-
schlusses an die Bundeswettbewerbsbehörde abzugeben. Der Generaldirektor 
(Stellvertreter) der Bundeswettbewerbsbehörde ist berechtigt, an den Sitzungen 
ohne Stimmrecht teilzunehmen. 

genheiten der Zusammenschlusskontrolle (§17) kann jedes Mitglied die Einberu-
fung der Wettbewerbskommission verlangen. Der Vorsitzende hat daraufhin bin-
nen einer Woche eine Sitzung anzuberaumen. Auf Verlangen eines Kommissi-
onsmitgliedes hat die Kommission eine schriftliche Empfehlung hinsichtlich der 
Stellung eines Antrages auf Prüfung eines angemeldeten Zusammenschlusses an 
die Bundeswettbewerbsbehörde abzugeben. Der Generaldirektor für Wettbewerb, 
sein Stellvertreter oder in Vertretung des Generaldirektors ein von ihm namhaft 
gemachter Mitarbeiter der Bundeswettbewerbsbehörde ist berechtigt, an den Sit-
zungen ohne Stimmrecht teilzunehmen. 

(7) … (7) … 
§§ 18-20. … §§ 18-20. …

 


